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Keıine Mitentscheidung VO  e Laien auf der Synode?

rwagungen ZU Beschlußrecht der GemeıLinsamen Synode der deutschen Bıstümer*

Dıie „Gemeinsame Synode der Bistümer 1n der Bundesrepublik Deutschland“ 1St Teil
der synodalen ewegung QUHNSGIET Tage Sıe stellt die katholische Kirche VOT ine Fülle
ganz Probleme. Das siınd nıcht zuletzt auch Ordnungs- und Strukturfragen, die
nıcht einfach durch einen Blick 1n den Codex Iuris Canonicı ihre Antwort finden
können. Eıne LEUEC kırchliche Wirklichkeit ordert und sucht LECUEC kirchenrechrtliche
Formen.

Inauguriert und inspiriert wurde diese synodale ewegung durch das Zweıte Vatı-
kanısche Konzıil: %„  1ese Heıilıige Synode wünscht, da{fß die ehrwürdigen Einrichtungen
der Synoden und Konzilien MI1t raft aufblühen; dadurch soll besser und wirk-

für das Wachstum des Glaubens und die Erhaltung der Disziplin 1n den VOCTI-

schiedenen Kirchen, entsprechend den Gegebenheiten der Zeıt,; ZESOTZL werden.“ 1

Neue Miıtverantwortung der Laıien

Doch das Neuartige dieser ewegung, das, W 4A5 heute die eigentlichen Strukturfragen
aufwirft, lıegt nıcht 1m synodalen Prinzıp selbst. Synoden und Konzilien VO  ; Bischöfen
hat CS, mehr oder weniıger häufig und mehr oder wenıger wirkmächtig, ımmer gegeben.
Sıe entsprechen der Grundstruktur der katholischen Kirche als „COMMUNI10 ecclesia-
rum:: S1e erwachsen AUS der Gemeinsamkeit der Aufgabe und der Einheit des Amts
der Bischöfe: beides hat in der einen Sendung der Apostel durch Christus ihren Grund
„Seıt den ersten Jahrhunderten der Kirche wurden die Bischöfe, obwohl sı1e Teil-
kırchen vorstanden, VO  $ der Gemeinschaft der brüderlichen Liebe und VO' Fifer für
die den Aposteln aufgetragene allgemeıine Sendung gedrängt, iıhre Kräfte und ihren
Wiillen vereinen (consocı1are), sowohl das gemeıinsame Wohl (bonum commune)
WI1e auch das Wohl der einzelnen Kirchen ördern. Aus diesem Grund wurden

Mıt diesem Autsatz bringen WIr einen ersten Beitrag Zur Diskussion die GemeLnsame Synode
1972 Im nächsten Heft werden WIr das Ergebnis’ UuNsSCICI Umfrage veröffentlichen (dıe Redaktion).

Dekret ber die Hirtenaufgabe der Bischöte BD), 316 Die übriıgen Konzilstexte werden mi1t
folgenden Abkürzungen zıtlert: Konstitution ber die Kirche; Komm Dekret ber die sozialen
Kommunikationsmittel; LAp Dekret ber das Laienapostolat; Mıss Dekret ber die Missionstät1ig-
eıt der Kırche: PrD Dekret ber Diıenst und Leben der Priester.
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Synoden, Provinzi.alkonzilien und schliefßlich Plenarkonzilien abgehalten, 1n denen
die Bischöfe sowchl 1ın bezug auf die Verkündigung der Glaubenswahrheiten als auch
auf die kirchliche Disziplin 1ne einheitliche Regelung für verschiedene Kirchen fest-
legten“ (BD 36)

Das eigentlich Neue der heutigen synodalen ewegung und damıt ihre eigentliche
Problematik liegt vielmehr 1n der zahlenmäßig starken und der orm nach akzen-
tulerten Mitbeteiligung VO  . Nıcht-Bischöfen, VOL allem VO  3 Laıien 1n der Synode, lıegt,
schlagwortartig, 1ın ıhrer „Demokratisierung“. Das gyab ın diesem Ausmafß bisher
noch nıcht. Dabej iSt nıcht die bislang schon erreichte Verwirklichung bedeutsam,
sondern die Tendenz des eingeschlagenen Wegs Die Synoden nach dem Konzıl in
Deutschland, Österreich, Holland und Dänemark zeigen das Es wiırd ebenfalls deutlich

der für Herbst 1972 geplanten Gemeinsamen Synode. ach dem Entwurtf ihrer
Statuten und verschiedenen anderen Vorschlägen oll das keine „Bischofssynode“ WEI-

den, WI1e das Bischotsdekret des Konzils S1e wünscht. Sıe 1sSt nıcht 1Ur Repräsentanz
des bischöflichen Amts, sondern direkt Vertretung der Kiırche 1in der Bundesrepublik.
Dementsprechend werden die Bischöte LLULr eLtwa2 e1in Fünftel der Mitglieder der Synode
ausmachen, iwa VO  w 250 Die übrigen Mitglieder werden andere Geistliche se1n
und in der Mehrzahl Laıen.

Auch dieser Akzent der synodalen Bewegung wurde inspırıert durch das Zweite
Vatikanische Konzıil. Es anerkannte, dafß das „unverkennbare Wirken des Heıligen
eistes“ 1St, „der den Laien heute mehr un mehr das Bewußtsein der ihnen eigen-
tümlıchen Verantwortung schenkt und s1e allenthalben ZU Dienst für Christus un
se1ine Kırche autruft“ (LAp 1) Aus dem Empfang der mannigfachen „besonderen
Gaben“ Kor 12 /) die einem jeden gegeben sınd, „auch der schlichteren, erwächst
jedem Glaubenden das Recht und die Pfilicht, s1e in Kirche und Welt ZU Wohl der
Menschen und U Aufbau der Kirche gebrauchen“ (LAp 3 Wenn den Laien
auch „der Weltcharakter in besonderer Weıse eigen“ 1St (KK 51) und der Welrtdienst
der Kiırche ihnen 1n besonderer Weıse aufgetragen 1St (KK 31 LAp 2); haben S1e
doch »” iıhrem Teil dıe Sendung des QSAaNZCN christlichen Volkes in der Kirche“ M1tZzuU-
tragen (KK 51 LAp 2) Das sollen S1e „1N Gemeinschaft besonders MIt ihren
Hırten“ (LAp 3) un,; Die Bischöfe und Ptarrer aber „mOgen sıch VOrTr ugen halten,
dafß auch die Laıien bei der Auftferbauung der Kirche ıne iıhnen eigentümlıche Auft-
zabe haben“ (LAp 25) Deshalb sollen Sie AIn ständıg miıt den Laien geführtem (5e-
spräch“ (LAp 253 stehen, auf s1e hören, ıhre Erfahrungen sıch ZUNUTZEe machen un
CL9 MIi1t iıhnen zusammenarbeiten (KE Al f LAp 25 PrD 9 „Gegebenenfalls soll
aas durch dıe dazu VOoONn der Kirche festgesetzten Einrichtungen geschehen“ (KK 573
Darum halten die Konzilsväter für csehr nützlıch, WEenNnNn die zentralen Behörden
(der katholischen Kırche) Laıen mehr KRat zıehen“, damıt „auch die Laijen in
Q  r Angelegenheiten der Kiırche den ihnen gebührenden Anteıl erhalten“ (BD 10);
darum wünschte das Konzil verschiedene Räte auf der Ebene der Gesamtkirche (LAp 26,
Komm 19): der Diözese (BD Z 1Ss 30, LAp 26), aber „auch auf pfarrlıcher, Z7W1-
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schenpfarrlicher und interdiözesaner Ebene“, 1n denen „die Geıistlichen 1ın geeigneter
VWeıse miıt den Laıen zusammenarbeiten“ (LAp 26)

Durch das Konzıil siınd auf diese Weıse NeUeEe organısatorische Formen und
entstanden, durch welche die erneuerte Zusammenarbeit 1n der Kıiırche gefördert werden
oll Sicher 1st das System dieser Räte auf dem Konzıil noch nıcht VON einer AauUSSC-
reiften und einheitlichen Gesamtsıcht her konzipiert. Es Sibt unklare Abgrenzungen
un Überschneidungen. Die Weıiterentwicklung und Korrektur durch die Erfahrung
1St often. ber 1ne doppelte Tendenz 47 schon jetzt deutlich. Es LU sıch einmal der
Wılle kund, dıe Miıtarbeit der Laıen und die usammenarbeit innerhalb der Kirche
in rechtlichen Formen instıtutionalisieren. Es ze1igt siıch zweıtens ıne Unter-
scheidung 1n der Konzeption dieser Räte. Es x1bt Räte, dıe Standesvertretung sınd,
Ww1e der Priesterrat und der Laienrat. Es o1bt aber auch Räte, welche die esamtheit
des Volkes Gottes 1n eıiner Teıilkirche repräsentieren, se1 1n einer gewılssen Selbstän-
digkeit dem Amt gegenüber (so verstehen ein1ıge den Diözesanrat), oder se1 w 1e
beiım Seelsorgs- oder Pastoralrat Einbeziehung des kirchlichen AÄmts, Ja als seın
integrierender Teil Das sınd durch ihre Aufgabe und Organısation remıen synodalen
Charakters.

Von hier Aaus 1St eın naheliegender und LUr mehr kleiner Schritt bis einer ähnli-
chen Beteiligung VO  - Laıien 1n Synoden und Konzıilien, bıs iıhrer Miıtgliedschaft 1n die-
semn Versammlungen. Diesen Schritt hat das Konzil nıcht an. Die nachkonziliare Ent-
wicklung stellt u1ls5 9808  - VOT dıe Frage, ob WIr diesen Schritt Ltun collen und VOT allem,
ob WIr ih tun können und WwW1e€e weıt WIr ıh: tun können. Denn gerade hinsichtlich
der Mitbeteiligung und vollen Mitgliedschaft des Nicht-Amtsträgers in den synodalen
remıen und den Synoden erheben sich die ekklesiologischen und rechtlich-organisato-
rischen Fragen. Dem Grundproblem dieses Fragenkomplexes wollen WIr hier nach-
gehen und VO  3 der kirchenrechtlichen Seıite her einen Beitrag seiner Lösung
eisten suchen, und ZWaar onkret 1Im Hınblick auf dıe Gemelnnsame Synode.

Vollmachten der Synode

Die Grundfrage lautet: Welche Vollmacht oll und kann diese Synode haben, welche
(rechtliche) Verbindlichkeit die Beschlüsse dieser Synode, 1n der ıne sehr große, WenNnn

nıcht Sar die überwiegende Zahl der Miıtglieder Laıen sind, in der auf jeden Fall die
ZUuUr Rechtssetzung bevollmächtigten un befugten Amtsträger, die Bischöfe, 1Ur eLW2

eın Fünftel aller Mitglieder ausmachen, s1e also eindeutig (selbst Wenn Ma  e

ine qualifizierte Mehrkheit VO  3 wel Dritteln oder gar drei Vierteln der Stimmen
tür die Rechtsgültigkeit der Beschlüsse festsetzen würde!) majJorisiert werden können?
Wäre 1ne solche rechtliche Mayorisierung nıcht gleichbedeutend mi1t der Aufhebung
des Amts 1n der Kirche und der Letztverantwortlichkeit des berutenen Amtsträgers
1ın den Dıngen se1nes Amts wenıgstens 1n diesem Fall, mi1t all den Konsequenzen,
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dıe das auf die Dauer und ur alle anderen Fälle haben wiıird? Denn hier geht Ja
nıcht 1Ur ıne qualifizierte Beratung und Mitwirkung der Laıien bei der stufen-
weiısen Erarbeitung der Entscheidung, ıne „demokratisierte“ orm des 205
ten „decısıon takıng“ dıe VO Konzıil gewünscht un:! vorgesehen 1St, sondern 1er
geht sehr ohl das „decıisıon makıng“ selbst, die Mitbestimmung der
Laien der Endentscheidung und ihrer Rechtsgültigkeit, Ja etztlich die entschei-
dende Bestimmung der rechtsgültigen Endentscheidung durch die Nicht-Amtsträger,
zuma] durch die Laien. Ist das in der katholischen Kirche überhaupt möglıch, ohne
daß sS1e iıhr Kirchen- un: Amtsverständnis wesentlich modifiziert?

Andererseits aber fragt sıch doch, ob sinnvoll un: vertretbar 1St, WEeNn die Synode
keine verbindlichen Beschlüsse fassen kann, wWenn Aaus der jahrelangen Arbeit be1 der
Vorbereitung, 1in den Kommissionen und 1in den gemeınsamen Beratungen auf der
Synode selbst nıchts weıter herauskommt als etztlich unverbindliche Empfehlungen
oder Petitionen die einzelnen Ortsbischöfe Deutschlands denn schließlich äuft
65 bei der derzeıtigen geringen jurisdiktionellen Kompetenz der Bischofskonterenz
über dıe Bischöfe darauf hinaus. Ist e den Mitgliedern einer Synode, die nıcht Amts-
trager sınd, eigentlich zumutbar und autf die Dauer wırd sich diese rage verschärft
tür dıe Mitarbeit 1n den oben geNaANNTEN beständigen synodalen remıen stellen
in verantwortlicher Mitarbeit Vorlagen beraten und Beschlüsse fassen, die dann
außerhalb oder nach der Synode VO  $ anderen Mitgliedern eben dieser Synode beiseite
geschoben werden können? Sınd aber die Bischöfe, obwohl rechrtlich ungebunden,
de facto durch das Gewicht der Synode und den ruck der SÖftentlichen Meınung
doch nıcht frei, diıe Beschlüsse der Synode anzunehmen oder abzulehnen: haben sie also
tatsächlich nıcht mehr die Möglichkeit, dıe faktische Autorıität eines einmal
gefaßten Synodalbeschlusses durchzusetzen un: w1e leicht wiırd eintreten
können! dann werden s1e tatsächlich doch maJorisıiert, ann haben Amt und Letzt-
verantwortlichkeit der Bischöfe durch die Synode ıne schwere Einbuße erlitten.

Dıie Bedenken werden also nıcht schon dadurch behoben, daß der Synode keine
bindende Beschluß vollmacht übertragen wiırd. Die moralische und faktische Autorität
VO  - Empfehlungen un Beschlüssen, dıe VO  3 einer solchen, den deutschen Katholi-
7Z71SMUS repräsentierenden Versammlung nach langer und ohl gründlicher Beratung
gebilligt un! vielleicht MI1t großer Mehrheit verabschiedet wurden, 1St grofß, da

s1e der Gesichtspunkt iıhrer rechtlichen Unverbindlichkeit in der öffentlichen
Meınung aum Buch schlägt. Der Rückzug auf den ftormalen Rechtsstandpunkt
würde in einem solchen Fall der Glaubwürdigkeit der Bischöte in den ugen der
Gläubigen Abbruch Cun; wırd höchstens die Forderung, die Bischöfe mögen dann
eben diesen Beschlüssen Rechtskraft verleihen, stürmischer werden un
selbstverständlicher erscheinen lassen, daß sıch iıhr die Bischöfe gegebenenfalls NUuUr

schwer erwehren könnten. Und könnte sıch diese Forderung nıcht auch auf dıe kano-

Interview VO:  - Kardinal Suenens, 1n ! Orientierung, 15 Maı 1969, 102
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nıstische Weisheit stutzen, die besagt, daß CW as rechtens seın kann nıcht darum, weıl
es ZESCTZLES echt 1sSt (ratıone imper11), sondern darum, weıl durch die Vernunft
geboten 1St (imper10 ration1s)? Die rechtliche Unverbindlichkeit wırd sıch faktisch
nıcht durchhalten lassen. Sıe allein löst das Problem nıcht.

Man müßte also schon solche Beschlüsse selbst verhindern suchen, welche die
Bischöfe 1in ıne Rıchtung drängen, die Sie nıcht glauben verantiworten können. Vor
diese Sıtuation gestellt, wıird Inan leicht versucht se1n, die Rechtsstrukturen der Synode,
dıe Verteilung der Zuständigkeiten, die Auswahl der Mitglieder gestalten, dafß
„nichts passıeren“ kann. Würde INan aber dieser Versuchung nachgeben, ware
das Schlechteste, W as passıeren kann. iıne Konzeption, welche die Synode NUr den
verlängerten Arm der Hierarchie sein und s1e derart „Triedlich“ ablauten ließe, dafß
S1e manche eher einen sowjJetischen Parteikongreiß eriınnern könnte, ISt unmöglich
un unnötig. Sıe waäare Zur Ineftizienz verurteılt und würde auch die posiıtıvsten
Retormkräfte 1ın die außersynodale Opposition drängen und die Gefahr einer „Pasto-
ralkonterenz“ als „Gegensynode“ herautbeschwören. Daß diese Befürchtung 1n der
Kırche nıcht einfach Aus der Luft gegriffen 1St, zeıgen doch, NUur e1in Beispiel
CNNCNM, die Vorwürfe, die hinsichtlich der Römischen Synode noch kurz VOor dem
Konzil laut wurden. i1ne solche Synode ware schlechter als keine Synode. Die Gemeıin-
Samlle Synode mu{ß freı se1n und s1e muß repräsentatıv se1n. ber Ww1e kann S1ie sein
und doch das Amt nıcht antasten”? 1Dt keinen Weg zwischen einer rechtlichen oder
tatsächlichen Bevormundung des Ba durch die Synode der Freiheit
dieser Synode willen einerselits und einer Manıipulation der Synode der Freiheit
der Bischöte willen andererseits? Beides ware ekklesiologisch und menschlich untragbar.
Hıer liegt die Grundifrage, welche die synodale ewegung uUNsSeTer eıt der Kirche stellt.

iıne Antwort auft diese rage aßt sıch nıcht 1mM Codex Iurıs Canonicı finden:
kennt diese rage un:! ihre Voraussetzung, dıe synodale Miıtbeteiligung der Laıen,
nıcht Sie aßt sich auch nıcht AUuS den Möglichkeiten und Formen nichtkatholischer
kirchlicher Gemeinschaften entnehmen: dafür 1St deren kirchliche Wirklichkeit
verschieden VO  3 dem Kirchenverständnis und der Amtsauffassung der katholischen
Kıiırche

Schließlich annn die Kirche diese rage auch nıcht einfach durch eınen Blick 1ın die
eigene Vergangenheit lösen. Sıcher iSt, da{fß VvVon der Frühzeit der Kirche nichtbischöf-
ıche Kleriker und Laıen in oft großer, manchmal überwiegender Zahl und in vielfältiger
Oorm (bis hın ZU: vollen Stimmrecht) allgemeinen Konzilien und Provinzialsyno-
den teilgenommen haben Mıt dem Rückgang des konziliaren Elements iın der Ver-

Wohl ber dıe Teilnahme VO' Geistlichen, die ıcht Bischöte sınd, mMit beschließender (cc 223 1’
2897 und 286 der beratender (cc 273 3) 786 $ 3! 4) 358 mit 362) Stimme.

Sıehe AZU?! Tangl, Die Teilnehmer en allgemeınen Konzilien des Mittelalters Weımar
Yves Congar, Der Laie, Entwurt einer Theologıe des La1:entums (Stuttgart 393ft. (Rolle der
Laıen 2Ur den Konzilien); Willibald Plöchl, Geschichte des Kirchenrechts 21 (1960) 58, 151, 327£.:
I8 (1962) 116ff., 177£:: 111 (1959) 310, 389f.:; Hans Küng, Strukturen der Kirche (Freiburg 77$.
Die Lai:en 1n der Konziliengeschichte).
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fassung und dem Leben der Kirche nach dem TIrıienter Konzil5® war ein Rückgang des
aiıkalen FEinflusses 1mM echt un Leben der Kirche verbunden. Aus der synodalen
Verfassungsstruktur 1STt völlig verschwunden. Das CLAat sich in den beiden Vatikani-
schen Konzilien deutlich kund Die Wende kam auf dem Z weıten Vatikanischen Konzil
Aur Ausdruck durch die Zulassung VO  - „Laienauditoren“ (September und
„Audıtorinnen“ (September Man mußte Sanz von Orn anfangen.

Be1 der Anwendung der früher geübten Formen 1St aber Vorsicht geboten. Es 1St
eachten, daß nıcht weniıge der Synoden SOgCNANNTE „concilıa mixta“ N, kırch-

liıch-weltliche Versammlungen, die über Angelegenheiten AUS beiden Bereichen befanden.
Sodann sınd die Auswirkungen des 1n kanonistischen Theorien schon des und

Jahrhunderts begründeten und 1n den beiden folgenden Jahrhunderten besonders
einflußreichen „Konziliarısmus“ bedenken, der die Stellung des Amts 1n der Kirche
nıcht wahrte. Ferner 1St die VO  ; heute verschiedene gesellschaftlıche Struktur und
bildungsmäfiige Wıirklichkeit 1n den trüheren Jahrhunderten berücksichtigen. ber-
dies enthält die Ekklesiologie unseTer e1it MI1t ihren Einsichten über Laıie, Amt,
Kirche, die ın den Konzilsdokumenten wirksam wurden, gegenüber früher HNMEHE

Elemente.

Eın ungenügendes Statut

Woher also bekommen WIr ine Antwort auf HSGT Frage? Welche Lösung schlägt
die Studiengruppe, die miıt der vorläufigen Erarbeitung der Statuten und der Thematik
der Gemeihnsamen Synode beauftragt Wal, vor” Der Entwurt VO Juniı dieses Jahres
für das „Statut einer Geme1i1nsamen Synode der Bıstümer 1n der Bundesrepublık
Deutschland“ 1St jetzt vorzeıt1ig veröftentlicht worden Artikel 12 dieses Statuts sieht
über die „Verbindlichkeit der Beschlüsse“ der Synode das tolgende VOT:

Das echt der Gesetzgebung liegt ausschlie{ßlich be1 den Bischöfen; und WAartr be1 der
Deutschen Bischofskonferenz, sofern N sich eiınen Gegenstand andelt, für den der
Bischotfskonterenz die Gesetzgebung zusteht; bei den einzelnen Diözesanbischöfen.

Beschlüsse der Synode, die eine Anordnung enthalten, haben den Charakter VO Emp-
fehlungen dıe Deutsche Bischofskonferenz der an die Diözesanbischöfte. Verbindlichkeit
erhalten sS1e TST durch Billızung und Inkraftsetzung durch die Deutsche Bischofskonferenz
der Je nach der 1m vorıgen Absatz eNanNnnNteEN Zuständigkeıt durch die einzelnen Diözesan-
ıschöfe.

Nach diesem Vorschlag hat also dıe Geme1i1nsame Synode NUur beratende Funktion.
S1e ann Empfehlungen aussprechen un: Entschließungen tormulieren, aber verbind-
ıche Beschlüsse tassen, rechtlich bindende Anordnungen treften ann s1e nıcht. Sıe 1St
eın Grem1ium der Entscheidungshilte, aber nıcht der Entscheidung. Dieser Vorschlag
peläßt, W1e mM1r scheint, die Synode ın den eNanntenN Schwierigkeiten. Er liähmt bei

Das geschah ber ıcht notwendig dem Willen dieses Konzıls entsprechend; NU: eLtwa Prozent
der vorgeschriebenen Provinzialsynoden wurden tatsächlich abgehalten; vgl LTh Das Zweıte Vatika-
nısche Konzıl, IT 231 „Der Christ“ (Berlin) VO' 18 1969
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den nıchtbischöflichen Mitgliedern dıe Einsatzbereitschaft für das doch sicherlich nıcht
geringe Arbeitspensum, das ertorderlich se1ın wiırd, un mındert ihre Verantwortlich-
keıt, da doch letztlich alles unverbindlich 1St und unabhängig VO  } ihnen entschieden
wird. Er annn be1 den Bischöfen die Ernsthaftigkeit und Verbindlichkeit des Gesprächs
beeinträchtigen, WE s1ie meınen, spater „ungestört” Neu un anders entscheiden
können. Er oibt auch den Bischöten NUur beratende Stimme, macht S1e also Z.U bloßen
Beratern 1n ihrem eigenen Beratergremium. Er bringt dıe Bischöfe oder die Bischofs-
konferenz 1n die Not und Gefahr, dem öftentlichen Gewicht verabschiedeter
synodaler „Empfehlungen“ als Vollstrecker der Beschlüsse anderer erscheinen oder

werden, auch WE S1e dıese Beschlüsse nıcht billigen könnten. Und da schließlich
dıe rechtliche Unverbindlichkeit der Beschlüsse keine Garantıe bietet, taktisch
nıcht doch Verbindlichkeiten tür die Bischöfe AUS$S den Beschlüssen der Synode entstehen,
wıird dieser Entwurt leicht dazu geneigt machen, durch Aufbau und Kompetenzver-
teilung, Auswahl und Geschäftsordnung dıe Synode „steuern“, daß solche „  70 b
liebsamen Empfehlungen“ VOoNn vornherein ausgeschlossen S1nd. Das aber könnte 1Ur

unglückselige Folgen haben
Weiterhin 1St die kirchenrechtliche Konzeption der Synode nach diesem Vorschlag

ZU mıindesten nıcht folgerichtig. Obwohl die Synode territorial gyesehen als „Gemeın-
Saille Synode der Bıstümer ın der Bundesrepublik Deutschland“ einem Plenarkonzil
(can. 781 GE also einer Synode mehrerer Kırchenprovınzen, entspricht, 1st S1e nach
dem Schema einer Diözesansynode vertaßt. Das Plenarkonzil 1st eın UOrgan teil-
kirchlicher Gesetzgebung und hat als solches jurisdıktionelle Vollmacht; in der DIö-
zesansynode 1St der einz1ge Gesetzgeber der Diözesanbischot (can. 362 GCIC) ber
selbst dieses kirchenrechtliche Schema scheint nıcht klar durchgehalten se1n. Denn
nach dem Recht des Codex Iurıs Canonicı über die Diözesansynode gibt den Bischot
als Gesetzgeber „1N Synodo“, ibt „synodale Beschlüsse“ (synodales constıitutiones),
die rechtlich verpflichtende raft haben Das alles wiırd INa  a} aber nach der VOrSc-
legten Konzeption VO  3 der Gemeinsamen Synode nıcht Sal  Q  ( können. Die Bischöte
sınd nıcht als Gesetzgeber „1N Synodo“, annn darum auch keine „synodalen Be-
chlüsse“ geben; Oon:! hätte INa  n wenı1gstens den Bischöten beschließendes Stimmrecht
1in der Synode geben mussen. SO aber oibt DUr beratende Stimmen aut der Synode;

können Bischöfe Z W ar Empfehlungen und Resolutionen vielleicht Al sıch selbst
mıtbeschließen, aber Anordnungen treften können S1e als einzelne oder als Kollegium
1Ur außerhalb der Synode.

Man fragt sıch, ob diese Lösung den Bischöten zumutbar 1St und nıcht ihrer Stellung
als Amtsträger abträglicher als manche andere Möglichkeit, die INall als für das Amt

abträglich ansieht. Ist s1e den anderen Mitgliedern zumutbar, denen N1CH' einmal das
geStTALLeELT wırd, W 4s die Diözesansynode nach der Konzeption des Codex Iurıs Cano-
N1C1 iıhnen ermöglicht hätte, nämlich gemeınsam mMIit dem Bischof gerade als Amtsträger

beraten? Dabe]j WAar doch einer der Gründe für die Einberufung der Gemeıin-
Synode, durch s1ie die große Zahl VO  - getrenNNtenN Diözesansynoden, dıe in wen1-
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gCNHN Jahren notwendig gewdrden waren, Man fragt sıch schließlich,
durch sıch denn nach dieser Konzeption die geplante „Gemeinsame Synode der Bistü-
33158 1in der Bundesrepublık“ sehr VO  ; eiıner gemeinsamen „unverbindlichen Pasto-
ralkonterenz“ unterscheidet, dıe INan doch Aaus Gründen ablehnt außer siıcher-
lich durch den Namen und vielleicht durch die feste Struktur, die INa  - aber . auch der
„unverbindlichen Pastoralkonferenz“ hätte geben können.

och 1St Artikel des Statuten-Entwurtfs bemerken. Er erweckt beim
unbefangenen Leser leicht den Eindruck, als se1 rechtlich gesprochen, un: 1n diesem
Artikel geht betont rechtliche Aspekte der primäre Adressat der synodalen
Empftehlungen dıe Deutsche Bischofskonferenz, die dann mi1ıt (qualifizierter) Mehrheit
rechtlich bindende Beschlüsse fassen kann, welche 1n der anzceh Bundesrepublik
Geltung haben und ine 1im wesentlichen einheitliche Rechtslage und Praxis schaften.
Dem 1St aber nıcht Die Deutsche Bischofskonferenz annn 1Ur dann Adressat der
Beschlüsse se1n, WEeNnn ” sıch einen Gegenstand handelt, für den der Deutschen
Bischofskonferenz die Gesetzgebung zusteht“ (Art 12 des Entwurfs). Wann steht ihr
die Kompetenz 717 Das Konzil hat dazu bestimmt: „Beschlüsse der Bischofskonferenz,
sofern s1e rechtmäßıg un: wenıgstens mit 7Wel Dritteln der Stimmen jener Prälaten,
die Mitglieder MIiIt entscheidendem Stimmrecht der Konferenz sınd, gefaßt und VO

Apostolıischen Stuhl gutgeheißen wurden, besitzen verpflichtende Rechtskraft (besser:
werden rechtsverbindlich) NUur 1n den Fällen, 1in denen entweder das allgemeine Recht

vorschreibt oder ıne besondere Anordnung, die der Apostolische Stuhl INOTLU proprı10
oder auf Bıtten der Konterenz erlassen hat, bestimmt“ (BD 38, A Das aber ISt,
bei dem derzeıitigen Stand der Dınge, NUr bei eiınem relativ beschränkten Kreıs VvVOon

„Gegenständen“ der Fall und, W as bedeutsamer ist, kaum ın Bereichen, dıe für die
Synode VO  - Bedeutung oder Interesse seın dürften 7 außer sicherlich der „ VOMM echt
gewährten Vollmacht, innerhal der festgelegten Grenzen (!) die Liturgie ordngn“

Die Umschreibung der Bereiche, tür die der Bischofskonferenz un!| dem FEinzelbischof als
zuständiger territorialer Autorität die rechtliche Ordnungskompetenz zugewlı1esen 1st, findet SlCh 1n dem
Motuproprio „Ecclesiae Sanctae“ Pauls 7 VO: August 1966 (AAS 58, 19266, 757—787). Es SIN
1n eLwa diıese (wobei CS ıcht immer ganz eindeut1g ISt, ob dıe Vollmacht bindende Anordnungen
der LLUT Vorlagen gegeben wird) Richtlinien tür eine zweckmäßige Verteilung des Klerus auf die
Diözesen (1, 2); bestimmte vermögensrechtliche Anordnungen ( 9 5 9 Richtlinien für die Besoldung der
DPriester (I, und für den Unterhalt abgedankter Bischöte (1, 11); Richtlinien für die Ordnung des
Priester- und des Seelsorgsrats (I, 17 1 9 Verordnungen tür Priester und Ordensleute er den Ööftfent-
liıchen Gebrauch aller Kommunikationsmittel, den Besuch öftentlicher Theater, die Mitgliedschaft der
Mitarbeit 1n bestimmten Vereinen, das Tragen VO: Zivilkleidung 1n der Oftentlichkeit (T 25 2), ıcht-
linıen für das ammeln VO  — Spenden (I! 27 Erste nsatze für e1in rechtsverbindliches Beschlußrecht
der „CONVENLTLUS Epıscoporum (provıncıae)“ finden sıch 1n den CAall,. 1507 und 1909 CC für die Ordnung
bestimmter Taxen. Daneben sınd den Bischofskonferenzen bestimmte Aufgaben gestellt wıe die orge

die pastorale Ausbildung (1, Ta die Touristenseelsorge Gr 9); die Aufstellung VO' Kandidatenlisten
tür das Bischofsamt ( E} 0), die Prüfung der territorialen Einteilung der Diözesen (I, 12); äAhnliches
tür dıe Missıionsgebiete (z IIL, 37 9) 15, 18)

Liturgiekonstitution 2 9 Z miıt der authentischen Erklärung der „Päpstlichen Kommuiss1ıon tür die
Interpretation der Konzilsdekrete“ 1n ! AAS (1968) 361%.
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In den meıisten und sıcherlich in den wichtigsten Fragen 1st also nach der Vorstellung

des Entwurfs der direkte un! etztlich entscheidende Adressat der Empfehlungen
dieser Synode der einzelne Diözesanbischof. Er 1St rechtlich frel, die Beschlüsse der
Synode in seınem Bıstum rechtsverbindlich machen oder nıcht und eın gemeinsames
Vorgehen der Deutschen Bischotskonferenz verhindern. Die Gesprächspartner der
Synode, diejenigen, deren Beratungs- und Vorschlagsgremium S1e ISt, sınd also letztlich
dıe einzelnen Bischöfe. Von iıhnen hängt die Verbindlichkeit und Durchführung der
Gedanken und Vorstellungen der Synode 1n den verschiedenen Bistümern letztlich
ab Die Uneinheitlichkeit des kirchlichen Lebens ın wichtigen Dıngen waäre ıne Folge,
die nıcht wünschenswert 1St un heute kaum noch verstanden und hingenommen würde.

Natürlich oilt das UU für die rechrtliche Ebene Wıe weIit dıe rechtliche Freiheit
der Bischöfe tatsächlich durchzuhalten sein wiırd, das 1St ıne andere rage. Hıer zeigt
sich ErNEUT, 1esmal auf der Ebene der Bıschöfe, da{fß der Entwurt die mögliche taktische
Verbindlichkeit rechrtlich unverbindlicher Dınge zumiıindest gering veranschlagt.
Denn WwWI1e werden ZU Beispiel einzelne Bischöte ıhre rechtliche Freiheit durchsetzen
können oder vielleicht auch durchsetzen dürtfen SC das doppelte Gewicht eiınes
synodalen Beschlusses un: des Willens der überwiegenden Mehrheit ihrer Mitbischöfe,
die diesen Beschluß in ihren Diözesen verwirklichen wollen oder schon verwirklicht
haben? der aber, WI1e werden S1e fun können und Ltun dürfen, WenNnn s1ie den
Willen un: das Urteıil der überwiegenden Mehrheit der Bischöfe ıne Empfehlung
der Synode in ihrem Bıstum verwirklichen wollen? Hıer kommt notgedrungen
einer gegenseıtigen Präjudizierung der Bischöfe durch das praktische Vorgehen, WeNn

nıcht gemeınsamen Beschlüssen der Bıschö  £,  ie über die Durchführung der synodalen
Ergebnisse kommt. Dıie rechtliche Freiheit der einzelnen Bischöfe erscheint unrealı-
stisch; S1e kann Sar niıcht durchgehalten werden, Ja darf vielleicht in vielen Fällen
1ın der nachsynodalen Sıtuation auch 4258 nıcht. Wenn das aber 1St, sollte
sıch annn dieser tatsächliche Bestand nıcht auch rechtlich ftormen lassen? Das ware
ehrlicher un: für den Prozeß der Willensbildung der Bischöfe einfacher als beim jetzt
vorgeschlagenen Modus Es mufß doch rechtliche Wege geben, die der wirklichen Sıtua-
t1on besser entsprechen und das Unerwünschte nämlich unterschiedliche Praxıs 1in
den deutschen Bıstümern und selbständiges Vorgehen einzelner Bischöfe ohne Aus-
sprache und Beschlußfassung besser vermeıden.

ine Möglichkeit 1St naheliegend. Sıe Ist, W1e mM1r scheint, auf jeden Fall realı-
sıerbar. Artikel I2 Absatz des Statuts der (Gemelinsamen Synode müßte lauten:
Das Recht der Gesetzgebung liegt ausschliefßlich bei der Deutschen Bischotskonferenz.
Absatz müfste dementsprechend geändert werden: Beschlüsse der Synode, die ine
Anordnung enthalten, haben den Charakter Von Empfehlungen die Deutsche
Bischofskonferenz. Diese Beschlüsse werden erst dadurch rechtsverbindlich, daß s1ıe
VO der Deutschen Bischofskonferenz gebilligt und 1n raft DESETZL werden.

Mıt anderen Worten: Die Deutsche Bischofskonferenz sollte den Weg gehen, den
das „Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischöfe 1n der Kirche“ eröftnet hat. Sıe
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sollte beim Apostolischen Stuhl „eine besondere Anordnung“ nachkommen, welche
S1e für die sinnvolle Durchführung der Gemeinsamen Synode und die Billigung und
Inkraftsetzung ihrer Empfehlungen für zuständig erklärt und iıhre Beschlüsse 1ın diesem
Kompetenzbereich rechtsverbindlich macht, „sofern S1€e rechtmäßig und wenigstens mMi1t
wel Dritteln der Stimmen jener Prälaten, dıe Mitglieder MI1t entscheidendem Stimm-
recht der Konterenz sind, gefaßt und VO Apostolischen Stuhl gutgeheißen wurden“
(BD 38 4

Diese Lösung würde ein1ıge der geNanNNtEN Schwierigkeiten eheben un käme beiden
ASEiten ® der Synode Zugute., Die Synode hätte einen Adressaten ihrer Beschlüsse. Sıe
könnte, oder S MI1t eindeutigeren Entscheidungen und, 1m posıtıven Fall,; MIit
einheitlicherer Verwirklichung rechnen. Die Bischöfe würden gemeınsam Beschlüsse
fassen. Es yäbe keıin Präjudizieren des eiınen durch unabhängige Gesetzgebung des
anderen. Vor allem aber wäre die notwendige Einheitlichkeit der Praxıs 1n den deut-
schen Bıstümern gewährleistet Es xäbe in diesen grundlegenden Fragen einen ein-
zıgen Gesetzgeber. ber ware nıcht 2559 Synodo“. Die Synode ware immer noch
eın eın beratendes Gremium. Es fehlte ıhr die notwendige Verbindlichkeit. Die SC-
nannten Schwierigkeiten miıt der rechtlichen, aber nıcht tatsächlichen Unverbindlichkeit
der Beschlüsse waren nıcht ehoben. Das beratende und das entscheidende temıum
waren sehr Der Bischofskonfterenz das Beschlufßstassungsrecht 1n Sachen
Synode übertragen, iSt wenn sıch kein anderer Weg ze1igt, eın notwendiger Schritt.
ber Sr löst das Problem Synode nıcht.

FKın Alternativmodell

Zur Lösung dieses Problems, das uns dıe synodale Bewegung uUuNseTrer elit aufgibt,
soll als Diskussionsbeitrag eın Modell vorgelegt werden, das manchem vielleicht
kühn erscheint. Es 1St auch sıcher, daß dieser Vorschlag nıcht alle Schwierigkeiten
einfach behebt. Jeder, der sich miıt diesen Fragen beschäftigt, weiß, w1e komplıizıert,
dogmatisch und daher auch kırchenrechtlich gesehen, sıch das Verhältnis VO  3 Amt und
ale in der Kirche gestaltet; WwW1e delıkat, menschlich gesehen, die Situation häufig iSt:
W1e sehr uns noch dıie notwendiıge Erfahrung fehlt, um endgültige und ausgereifte
Formen gemeınsamen Lebens, Entscheidens un Handelns finden

Die Kriterıien, denen dieser Vorschlag entsprechen mußß, denen dieses w1e jedes
andere Modell IM und beurteilt werden mußßs, seijen noch einmal ZeNANNT. Einer-
se1ts mussen bischöfliches Amt und Autorität 1n ihren Strukturen und Kompetenzen
klar gewahrt bleiben. Darauf ann nıcht 1LLUT Aaus eın theologischen Gründen gal nıcht
verzichtet werden. Die geschichtliche Erfahrung mancher reformatorischer Kırchen

Selbstverständlich soll damit ıcht die Möglichkeit des „Experiments“* als Erprobung Formen
ausgeschlossen werden. ber zumelst wiırd das doch ohl auf der FEbene unterhalb der 1özese It-

finden

154



Keine Mitentscheidung von Laı:en auf der $yhode?

annn da 1Ur WAarnNen. Konziliare und synodale Verfassungs- und Lebenstormen, welche
die reale Autorität des Amts, sel die des Papstes oder die des Biıschois, 1mM Grund nıcht
stärken, weıl S1e S1e auf i1ne breitere Basıs stellen und 1in ihrem Vollzug menschlicher
gestalten, sondern S1e NUur runktionsuntüchtig machen oder S1e 428 aufheben, gehen

der synodalen Idee vorbeli. Das bedeutet tür HISO konkrete rage Jede Major1-
sıerung der Bischöte durch die Synode, nıcht NUur die rechtliche, sondern auch die durch
den Zwang ZESETZLET Tatsachen und gefaßter Beschlüsse, muß möglichst vermıeden
werden. Das heißt, die Bischöte mussen bei der Beschlußfassung aut der Synode cselbst
entscheidend mitbeteiligt se1ın un dürfen nıcht erst spater über synodale Beschlüsse
efinden können. Die rechtliche Ordnung mMu: den Rahmen dafür liefern, daß ent-
stehende Spannungen auf der Synode selbst und VOT der Beschlußfassung 1in geme1n-

Beratung AauU:  en werden und nıcht hinterher 1n getrennten Aktionen der
einen oder beider „Parteien“.

Andererseits aber MUuU INa  - SCNAUSO nehmen un: konsequent verwirklichen
das Recht (und die Pflicht) aller Gläubigen, auch der Laıen, Zur aktiven und erant-

wortlichen Teilnahme und Mitentscheidung 1mM konkreten Leben der Kıiırche. Das 1St
durch das Konzıil, VOT allem 1mM Kapıtel der „Dogmatischen Konstitution über die
Kirche“ 1n der Teilnahme aller Gläubigen dreitachen Amt Christi, des Priesters,
Propheten un!: Königs, hinreichend begründet. Das Konzıl will, da{fß sıch diese Miıt-
arbeit auch der La1i1en 1n konkreten rechtlichen Formen auswirke und vollziehe. Das
alles braucht hier nıcht noch einmal dargelegt werden. Das bedeutet für NseTe

konkrete rage 1le Mitglieder der Gemeinsamen Synode sollten 1n die Verant-
WOortung der Mıtentscheidung hineingenommen werden. Das heißt, S1e sollten dıe volle
Verantwortung mıttragen, die ine ganz andere 1St, ob Inan lediglich Empfehlungen —

terbreitet und Entschließungen tormuliert oder aber selbst mıt eintreten MUu tür VeEeTI-

bindliche Beschlüsse, die oft weıtreichende Konsequenzen für das Leben der Kirche
haben Nur wächst auch auf ıhrer Seıit:  e die letzte Verbindlichkeit des ngagements
bei den Beratungen und Beschlüssen der Synode. Nur 1St aut beiden Seiten dıe
möglıche Gewähr gegeben, da{fß ruchtbaren Auseinandersetzungen kommt.

Es 1St selbstverständlich, daß mi1t dieser Inanspruchnahme aller Charismen für die
Gestaltung der Kirche Kor 12, 28) die Ausübung des Charismas des kirchlichen Amts
inhaltlich verändert wiırd. Es kann dann nıcht mehr absolutistisch und autokratisch
alles selbst un und ordnen wollen. „Die spezifische Aufgabe des Amites 1St C5S, 1ın beson-
derer Weıse tür die Einheit der Kirche verantwortlich“ se1in. Seine Funktion 1St
„nicht die Kumulation, sondern die Integration aller Charismen: iSt eın Dienst für
dıe anderen Dienste. uch das Amt bedart der anderen Charismen als Korrektiv und
Erganzung  CC Es „kann L1LLUTLT kollegial im Zusammenwirken m1t allen anderen Charismen
ausgeübt werden“.

Walter Kasper, ÖOrt und Funktion der Seelsorge- un Laijenräte 1n der Kirche, 1n Berichte und
Dokumente d hrsg. VO' Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken unı
13 193 auch die Konstitution ber dıe Kirche, Nr.
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Aus diesen Gedanken erwächst der folgende Vorschlag, der beiden Aspekten gerecht
werden versucht:

1le Mitglieder der Synode besitzen beschließendes Stimmrecht.
Beschlüsse der Synode (in Sachfragen) bedürten der Zweidrittelmehrheit der

Stimmen;: s1e sınd für den Bereich der Bıstümer in der Bundesrepublik rechtsverbindlich.
hne die Zustimmung VO  . 7Wel Dritteln der stımmberechtigten Mitglieder der

Deutschen Bischofskonferenz kommen Beschlüsse der Synode (in Sachfragen) nıcht -
stande.

Der Satz soll die „wahre Gleichheit 1n der allen Gläubigen gemeiınsamen Würde
und Tätigkeit ZU Autbau des Leibes Christi“, die Aun allen (also auch den
Mitgliedern der Synode) waltet“ (KK 52 ZU Ausdruck bringen.

Der Zzweıte Satz soll dıe Verantwortung und Verbindlichkeit der gemeinsamen
Beratungen testlegen. Dabei 1st die Bestimmung, daß Zzwel Drittel der jeweils abge-
gebenen Stimmen für die Rechtsverbindlichkeit der Beschlüsse erforderlich sind und
genügen, tür den Gesamtvorschlag nıcht wesentlich. Diese qualifizierte Mehrheit wırd
hier vorgeschlagen, das Bemühen Beschlüsse, die VO einer möglichst großen
Zahl VO Miıtgliedern aut der Synode und VO  - Gläubigen spater ANSCHNOMMCHN werden
können, Öördern. Doch oibt auch andere Gesichtspunkte, dıe beachten sind.

Der drıtte Satz soll die besondere Verantwortung und Stellung des bischöflichen
Amts sıchern. Das wiırd durch Anwendung des Prinzıps der Kollegialität erreichen
gesucht. In analoger Weiıse Ww1ıe das Kollegium der Bischöte „gemeinsam mMi1t seinem
aupt und nıemals ohne dıeses Haupt die Vollmacht besitzt und also „NUur unter

Zustimmung des Bischofs VO  = Rom (consentiente Romano Pontifice)“ (KK 22) seine
Vollmacht ausüben kann, auch die Teilkirche 1U Zustimmung“ der Bischöfe.
Mıt dieser Klausel 1St die einNZ1g wesentliche Bedingung, die INa  w die Synode 1in
dieser Hınsıcht stellen kann, erfüllt, nämlich dıe „POTtEeSTLAS episcopalıs“ wahren.
Daß damıt eın Drittel der Bischöfe, also etw2 oder 19 auf der Synode iıne perr-
mıinorıtät darstellt, folgt unvermeidlich Aaus dem Wıllen, das bischöfliche Amt nıcht LUr

verbal,; sondern eftektiv wahren 1 Sıe iSst darın begründet, daß die Bischöfe ıne
besondere Verantwortung für den Glauben, die kırchliche Ordnung, die Einheit M1t
den anderen Ortskirchen un die Verbindung M1t dem apst haben Ihr durch die Ver-
pflichtung ihres Amts 1n besonderer Weise gebundenes Gewissen muß auch in beson-
derer Weıse respektiert werden.

Das Ganze soll den rechtlichen Rahmen und die Voraussetzung dafür liefern, da{fß
auf der Gemeinsamen Synode nach bester Möglichkeit e1ın Gespräch geführt werden
kann, das nıcht „‚unverbindliches Gerede“ ist: dafß die geistige Auseinandersetzung An
Synodo“ geschieht und Entscheidungen getroffen werden können, dıe möglıichst VON

Nicht 1Ur 1mM -irchlichen Raum, wıe aut dem Okumenischen Konzıil; beı dem hne die Zustimmung
des Papstes eın Konzilsbeschlufß cht zustande kommt, ondern auch 1m welrtlichen echt gibt CS

Regelungen dieser Art, wıe 1m Sıcherheitsrat der Vereinten Natıionen, die ständigen Mitglieder
das Vetorecht besitzen.
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allen gerragen werden: daß Amt un Autorität der Bischöfe nıcht geschwächt, sondern
möglichst gestärkt werden.

Natürlich bringt auch dieses Modell seine ıhm eigentümlichen Schwierigkeiten MmMIi1t
siıch iıne Lösung ohne Rıisiıken und Schwierigkeiten o1bt no nicht. Auf ein1ges
se1 urz eingegangen

Man wiırd Sagch, 1n diesem Modell werde den Bischöfen zuviel zugestanden. Nıcht
alle kirchlichen Fragen sınd auch Fragen des ırchlichen AÄmts, Fragen, 1in denen die
Bischöfe kraft ihres Amts zuständıg waren. iıcht 1n allen Entscheidungen könne den
Bischöfen die Sperrminorität zugebilligt werden, sondern NUuUr 1n den Fragen ıhres
Amts. Das 1St richtig. Diese Schwierigkeit 1St echt. ber dıe beiden Bereiche prior1
und durch Aufstellen eines Katalogs der Fragen, die des bischöflichen Amts sind,
eindeutig voneinander abzugrenzen, 1St unmöglıch. Das 1STt schon öfters versucht WOT-

den Die Bereiche lassen sich nıcht säuberlich trennen und definieren. Und iıne solche
Versammlung w1e die Synode jeweıils selbst darüber efinden lassen, würde diıe
Beratungen allzusehr belasten und VO'  =) den Sachproblemen ablenken

ber diese Schwierigkeit empfiehlt 1LLUTLr noch einmal die 1er vorgetragene Konzep-
tiıon der Synode. Denn entscheidend scheint doch se1n, daß ine Frage, die Sai
nıcht ın den Bereich des Amts gehört, auch Sar nıcht VOT ıne Versammlung gehört,
die integrierender Teil des Amts 1St, selbst Amtsvollmacht ausübt, w1e die Synode
hier konzıpilert ISt Die Laıen mussen sich entscheiden; S1e können nıcht gleichzeltig
beıides haben, ine Synode, die den Charakter eines amtlıichen UOrgans mi1t rechtsver-
bındlicher Beschluf vollmacht hat,; und eine Konferenz, die „laikalen“ Charakter tragt
und viel freier und über all das efinden kann, W 4s das Amt „nichts angeht“. Für dıe
Fragen, die außerhalb des spezifischen Amtsbereichs liegen, xibt andere Gremıien,
ZU Beispiel das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Daraus folgt Wenn diıe
Synode 1n der Konzeption, w ıe S1e hier vorgelegt wird, ıne Frage Zur Beratung
und Entscheidung VOTL ıhr Forum zuläßt, dann erklärt S1Ee damıt implizıt, daß das
Amt für diese rage zuständıg iSt, daß ıne rage ISt, dıe 1in den Amtsbereich der
Bischöfe fällt. Anders ware s1e celbst nıcht zuständig. Ob die Synode aber ıne kon-
krete rage als Beratungsgegenstand zuläßt oder nıcht, das kann dann als Vertahrens-
frage betrachtet werden.

Man wırd SCNH, dieser Vorschlag se1 kanonistisch unmöglıch. ach Ca  - 118 CIE
können L11UTr Kleriker, das heißt Männer, die die Tonsur empfangen haben, Jurisdik-
tionsgewalt 1n der Kirche erhalten. Wenn dieser Vorschlag also auch den Laien mı
entscheidendes timmrecht auf der Synode 1bt, die rechtsverbindliche Beschlüsse fassen
kann, ann widerspricht diesem Kanon. Denn INa  3 wird doch ohl nıcht annehmen

Im übrigen müßte eıne solche rage aut der Synode eıner Sachentscheidung rklärt werden.
Damiıt waren die Bischöfe wiederum selbst ausschlaggebend bei der Entscheidung darüber, ob 6S ıhres
Amts iSt, eıne konkrete rage sen. Würde 13902501 aber dieses Problem als Verfahrensfrage ansehen,
die mit  ö (einfacher) Mehrheıit der Mitglieder der Synode entschieden wırd, hne dafß esS der Zustimmung
der Bischöfe bedürfte, ann ürden die Bischöte iındirekt doch wiıeder majJorisiert werden können.
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dürfen, da{fß nach diesem Vorschlag alle Laien auf der Synode kırchenrechtlich in
Kleriker verwandelt werden sollen

Das 1St ganz gewiß nıcht beabsichtigt. Im Gegenfeil, dieser Vorschlag ezweckt
gerade, daß dieser Kanon modifiziert und auch den Laıen wenı1gstens 1n den Synoden
und synodalen Gremien Teilhabe der kirchlichen Jurisdiktion gewährt wırd. Er
geht VO  - der Erkenntnis Aaus, daß iıne solche Reform des kirchlichen Rechts theologisch
möglıch und geboten ISt, da S1Ee nıchts anderes ware als die rechtliche Ausformung VO  3

Dıingen, die ın der theologischen Konsequenz der Aussagen des Konzıils über den Laıen,
se1ıne Teilhabe dreitachen Amt Christi un seine Zusammenarbeit MI1t dem Amt
liegen. Durch die ermehrte Teilhabe der Ausübung kirchlicher Autorität durch
Laıien 1n administrativen Funktionen 1St der Kanon, WwW1e lautet, heute SOW1eS0O
schon recht problematisch. Von der Rechtsgeschichte her ergäben sıch Dar keine Schwie-
rigkeiten; gibt genügend Beispiele Aaus der Kirchengeschichte, da{fß Laıi1en kırchliche
Jurisdiktion ausübten.

Es soll hier aber eıgens darauf hingewiesen werden, daß die deutschen Bischöfe,
sollten S1e dieses Modeil durchführen wollen, VO aps die Genehmigung AaZu
erwirken mussen. In dieser päpstlichen Rechtssetzung ware dann wenıgstens implizit
die Dıiıspens VO Ga 118 C1C,; für diıesen Fall mitgewährt. Ebenso würden nach dem
heutigen Recht dıe Beschlüsse der Synode der Gutheißung des Apostolischen Stuhls
bedürten. ine 11Z Reihe dieser Beschlüsse werden wahrscheinlich LUr Eingaben

den apst seıiın können, eventuell auch dıe Bischofssynode, Je nachdem w1e sıch
dieses Institut entwickelt.

Man wiırd vielleicht malızıös SCH, das hiıer vorgelegte Modell se1 1im
Grund nıchts Neues. Es handle sıch bei diesem Modell letztlich doch u nıchts als
1ine Sıtzung oder Sıtzungsreihe der Deutschen Bischofskonferenz, 1Ur 1n erweıtertem
Rahmen. Denn die Deutsche Bischofskönferenz allein hat durch ihre Sperrminorität
tletztlich doch die Entscheidung 1n der and der handle sıch 1mM wesentlichen
nıchts anderes als die althergebrachte kirchenrechtliche orm des Plenarkonzils (can.
2841 GIC):; 1n dem mehrere Bischöte eiınes bestimmten Gebiets als Träger des entsche1-
denden Beschlufßfrechts, das dieser Versammlung VO apst verliehen wurde, VeOTIT-»-

ammelt sınd, wiederum 1Ur mi1t erweıtertem Teilnehmerkreis.
Wenn INa  . wıll, kann in  z das vorgetragene Modell rechtlich sehen. Und wenl

das hılft, dieses Modell akzeptabler finden, Mag ruhig sehen. Das Ent-
scheidende und das (auch rechtlich vesehen) Neue 1St aber gerade, da{f(ß diese Entsche1i-
dungen der Bischofskonferenz in Synodo“ getroffen werden, Aaus gemeıinsamen era-
LUNgEN und Auseinandersetzungen m1t Nıcht-Bischöfen erwachsen, daß ein verbind-
liches Gespräch zwıschen Bischöfen un den übrigen Gläubigen 1in der Kirche INnst1tut10-
nalısıert wırd und da{fß dıie getroffenen Entscheidungen allem doch Entscheidungen
der Synode selbst sind, VO  3 allen und erantiwortet. Sıcher, ohne die Zl
stiımmung der Bischöfe kommt eın Synodalbeschluß nıcht zustande: aber ebensowen1g
kommt ıne Vorlage der Bischöfe ohne die Zustimmung der (qualifizierten) Mehrheit
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der Mitglieder als Synodalbeschlufß zustande. Hıer ware 1ne vertretbare Oorm kırch-

ausdrücken 11l
licher „Demokratisierung“ gefunden, WeNn INan in einer heutc gängıgen Weıse

Man wırd schließlich N, daß bei diesem Modell der einzelne Bischot doch
VO  w} seinen Bischofskollegen überstimmt und also maJorısiert werden kann. Auch das
1STt richtig. ber das 1St aut allen Konzilien und Bischofssynoden MI1t dem echt
verbindlichen Beschlüssen der Fall, und WAar be] Materıen, die oft viel gravierender
siınd als die, welche autf der Gemeinsamen Synode 80 E Entscheidung stehen. Das äßt
sıch des gemeinsamen Wohls willen Sar nıcht ermeıden. Die Sıtuation und die
Probleme 1n den deutschen Bıstümern siınd 1mM wesentlichen gleich; die Lösungen WEer-

den auch sein können und mussen. Das W Ar Ja, WwW1e ZESAYT, einer der Gründe,
iIinNnan nıcht 1ne Vielzahl Von einzelnen Diözesansynoden, sondern die „Gemeinsame
Synode der Bıstümer 1n der wollte Sollte aber wirklich die besondere Sıtuation
in einem oder ein1ıgen Bıstümern 1i1ne besondere Lösung für ohl begründet erscheinen
lassen, könnte und müßÖte die Synode ıne besondere Regelung, eventuell als ber-
gangsrecht, für dıese Bıstümer treften.

Die ertreuliche und mutige Inıtiatıve der deutschen Bischöfe, 1 Jahr 19797 ine
„Gemeinsame Synode der Biıstümer in der Bundesrepublik Deutschland“ abzuhalten,
könnte in diesen oder Ühnlichen Formen das wirklich erreichen, W 4a5 S1e ezweckt: die
drängenden pastoralen Aufgaben un Probleme gemeınsam lösen, „bestrebt, die
Einheit 1mM Geilst durch das Bagd des Friedens“ Öördern (Eph 4, 3
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